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Durch das Kanalnetz wird Schmutz- und 
Niederschlagswasser abgeleitet. Schmutzwasser 
verursacht Kosten durch Ableitung und Klärung. 
Niederschlagswasser verursacht Kosten durch große 
Kanalquerschnitte, Regenrückhalteanlagen und 
Niederschlagswasserreinigung. 
 
Bisherige Gebührenberechnung: 
Gebührenmaßstab ist ausschließlich der Frisch-
wasserverbrauch. Wer mehr Frischwasser bezieht, 
zahlt höhere Abwassergebühren, wer weniger 
Frischwasser bezieht, zahlt weniger Abwasser-
gebühren – unabhängig davon wie viel Abwasser 
(Schmutz- oder Niederschlagswasser) tatsächlich in 
den Kanal eingeleitet wird. 

Einführung 



Mit Urteil vom 02.09.2009 hat der HessVGH entschieden, 
dass die bisherige Erhebung der Abwassergebühr nach 
dem Frischwassermaßstab unzulässig ist. 

 Begründung: 

 Die Abwassergebühr muss sich aus den beiden Gebührenanteilen 
für Schmutzwasser und Niederschlagswasser zusammensetzen.   

 Der Frischwasserbezug ist als Indikator für die Menge des 
eingeleiteten Niederschlagswasser ungeeignet. Denn aus der 
Menge des Frischwasserbezugs kann kein Rückschluss auf die 
Menge des eingeleiteten Niederschlagswassers erfolgen. 

 Die Menge des bezogenen Frischwassers ist von der Nutzung des 
Grundstücks (z. B. Anzahl der Bewohner) abhängig, während die 
Menge des in die Kanalisation eingeleiteten Niederschlags-
wassers von den vorhandenen und an den Kanal angeschlos-
senen Flächen aus dem Grundstück abhängig ist. 

  

Neue Rechtsprechung 



Folgen der neuen Rechtsprechung: 

• Gebührenerhebung nach dem einheitlichen 
Frischwassermaßstab ist nicht mehr möglich. 

 

• Getrennte Abwassergebühr, die nach Schmutz- 
und Niederschlagswasser unterscheidet, ist 
schnellstmöglich einzuführen. 



Neuer Maßstab für Berechnung der Entwässerungsgebühr 

Frischwassermaßstab Gesamtkosten der Gesplitteter Maßstab

Abwasserbeseitigung

Kosten 

Schmutzwasser

Frischwasser-

verbrauch

Frischwasser-

verbrauch

Kosten 

Niederschlagswasser

versiegelte

Flächen 



Berechnungssystematik 

Kosten der  
Schmutzwasser- 

beseitigung 

Kosten der  
Niederschlagswasser- 

beseitigung 

Kosten der  
Schmutzwasser- 

beseitigung 

Kosten der  
Niederschlagswasser- 

beseitigung 

1.500.000 € 1.000.000€ 1.000.000 € 

Maßstab  

Trinkwasserbezug 

Maßstab  

überbaute & befestigte 

Grundstücksfläche 

750.000 m³ 1.500.000 m² 

Gebühr je  

m³ Frischwasser 

Gebühr je  

m² überbaute & befestigte 

Grundstücksfläche  

2,00 € / m³ 0,67 € / m² / Jahr 

Getrennte Abwassergebühr 

750.000 m³ 

3,33 € / m³ 

2.500.000 € 

Maßstab  
Trinkwasserbezug 

Kosten der Abwasserbeseitigung 

Einheitliche Abwassergebühr 

Gebühr je  

m³ Frischwasser 

1.500.000 € 





Auswirkungen 
 

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Bau- und 
Einzelhandels-
märkte 



Grundsatz: Gebühren nur für angeschlossene Flächen 
 

Für die versiegelten Flächen werden nur Gebühren 
erhoben, wenn sie auch einen tatsächlichen Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseitigung haben. 

 

 
Dies ist gegeben, wenn das Niederschlagswasser 

 

  direkt (über einen Kanalanschluss) oder  

 

  indirekt (in der Regel über den Gehweg)  

 

in die öffentliche Abwasserbeseitigung gelangt. 

 

 



Gebühren nur für an den Kanal angeschlossene Flächen 
 

Für versiegelte Flächen, deren Niederschlagswasser… 

•    

•vollständig versickert oder  

 

•in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wird 

 

 

 

 

 

 

 

…werden keine Niederschlagswassergebühren erhoben. 
 
 
 
 

 



Je nach Art der Oberflächenbefestigung gelangt 
Niederschlagswasser zeitlich verzögert mehr oder weniger 
mengenreduziert zum Abfluss und somit in die öffentliche 
Kanalisation.  

 

In der Satzung müssen für die bebauten und künstlich 
befestigten Grundstücksflächen unter Berücksichtigung des 
Grades der Wasserdurchlässigkeit je nach Versiegelungsart 
Flächenanteile (sog. Abflussbeiwerte) festgesetzt werden. 

 

Die versiegelten Flächen werden je nach Versiegelungsart 
unterschiedlich behandelt. 

 

 

 

Oberflächenversiegelung 
 





Versiegelungsarten 

Flachdächer  

Gründächer 

Kiesdächer  

Geneigte Dächer  



Versiegelungsarten 

Pflaster/Platten mit Fugenverguss   

Pflaster/Platten ohne Fugenverguss mit 
unterschiedlicher Fugenbreite  
 

Wassergebundene Decken  
Kies/Splitt/Schlacke oder ähnliches  

Porenpflaster oder   
ähnlich wasserdurchlässiges Pflaster  

Rasengittersteine  
 
 



Dachflächen: 

Flachdächer und geneigte Dächer    100 % (Faktor 1,0) 

Kiesdächer und Gründächer      60 % (Faktor 0,6) 

  

Befestigte Grundstücksflächen: 

Beton, Schwarzdecken (Asphalt, Teer oder  80 % (Faktor 0,8) 
ähnliches) Pflaster mit Fugenverguss oder  
Fugenabständen < 2 cm (wasserundurchlässig) 

 

Rasengittersteine, Ökopflaster, wasser-   40 % (Faktor 0,4) 
gebundene Decken (aus Kies, Splitt,  
Schlacke o.ä.), Porenpflaster oder ähnlich 
wasserdurchlässiges Pflaster sowie Pflaster  
Fugenabständen > 2 cm (wasserdurchlässig) 

Abflussbeiwerte wurden von der Gemeindevertretung 
wie folgt festgelegt: 



1.  Die Dachfläche besteht aus Ziegeln und beträgt 120 qm. 

 Gebührenrelevante Grundstücksfläche: 120 x 1 = 120 qm 

2. Der Freisitz am Haus ist mit Pflaster mit Fugenverguss 
befestigt und beträgt 20 qm. 

 Gebührenrelevante Grundstücksfläche: 20 x 0,8 = 16 qm. 

3. Die Grundstückstzufahrt besteht aus Rasengittersteinen und 
beträgt 40 qm. 

 Gebührenrelevante Grundstücksfläche: 40 x 0,4 = 16 qm. 

 

Ergebnis:  Die für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr 

   relevante Grundstücksfläche beträgt 152 qm.  

Berechnungsbeispiel:  Einfamilienhaus mit an 
den Kanal angeschlossenen Flächen 
 



Grundsatz: 
Soweit Zisternen auf dem Grundstück zur Sammlung von 
Niederschlagswasser von den Dachflächen der Gebäude 
eingesetzt werden, bleibt ein bestimmter Anteil dieser 
Dachflächen bei der Berechnung der Gebühren für das 
Niederschlagswasser außer Ansatz. 

Bei Verwendung des in der Zisterne gesammelten Niederschlags-
wassers als Brauchwasser (z. B. Toilettenspülung) werden pro 
100 Liter Inhalt der Zisterne, 2 qm der angeschlossenen Dach-
fläche abgezogen, sofern der Überlauf in die Sammelleitung 
entwässert oder an die Sammelleitung angeschlossen ist. Für die 
Entnahme als Brauchwassers ist ein separater Wasserzähler 
einzubauen. Das entnommene Wasser ist mit dem Schmutz-
wassergebührenanteil gebührenpflichtig. 

Zisternenregelung 



 
Bei Verwendung des in der Zisterne gesammelten 
Niederschlagswassers nur zur Gartenbewässerung wird pro 100 
Liter Inhalt der Zisterne, 1 qm der angeschlossenen Dachfläche 
abgezogen, sofern der Überlauf in die Sammelleitung 
entwässert oder an die Sammelleitung angeschlossen ist.  
 
Soweit es von der Zisterne keinen direkten oder unmittelbaren 
Anschluss an den Kanal gibt, bleibt die in die Zisterne 
einleitende Fläche außer Ansatz und ist nicht gebührenrelevant.  
 

Zisternen oder ähnliche Behältnisse zum Auffangen von 
Niederschlagswasser müssen ein Fassungsvermögen 
von mindestens 2 Kubikmetern haben, um 
Berücksichtigung zu finden. 

Zisternenregelung 





Die Gemeindevertretung hat folgende 
Grundsatzbeschlüsse gefasst: 

• Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung wird die 
Entwässerungssatzung neu gefasst. 

 

• In den Satzungsregelungen sollen erstmals Gebührenmaß-
stäbe sowohl für  

    - Schmutzwasser nach dem Frischwasserverbrauch als auch   
- Niederschlagswasser  nach der bebauten und künstlich           
befestigten Grundstücksfläche  

    aufgenommen werden.   
 

• Als Grundlage für die Ermittlung der versiegelten Flächen 
wird ein Flächenkataster erstellt. 



Die Gemeindevertretung hat folgende 
Grundsatzbeschlüsse gefasst: 

• Nach Vorlage des Katasters sowie Ermittlung der 
entsprechenden Kostenanteile für Schmutz- und 
Niederschlagswasser wird die Gebührenkalkulation als 
Grundlage für die neu festzusetzenden Abgabensätze bis 
November 2012 durch den Gemeindevorstand vorgelegt. 

 

• Der Gemeindevorstand wird beauftragt und ermächtigt, die 
Umsetzung dieses Grundsatzbeschlusses im Benehmen mit 
den Mitgliedskommunen des KSV im Rahmen einer 
Beauftragung des KSV durchzuführen.     

 



1. Befliegung und Erstellung von Ortophotos 

2. Ermittlung der versiegelten Grundstücksflächen 

3. Zusammenführung der relevanten Daten 

4. Bürgerinformation 

5. Auskunftsverfahren mittels Fragebögen 

6. Rückerfassung der Auskunftsbögen 

7. Aufbau des Datenbestandes „versiegelte 
Grundstücksflächen“ 

8. Berechnung der getrennten Gebühr 

9. Satzungsbeschluss 

10. Gebührenbescheide für das Jahr 2013 

 

Technische Umsetzung der Grundsatzbeschlüsse 



Flächenermittlung 



Auswertung 
 

Abstimmung der Ergebnisse  
•Anschreiben  
•Auswertung 
•Erläuterungen 
•Änderungsvermerke 



Flächenermittlung/Ortofoto 



Auswertung/Auskunftsbogen 
 



 Information in Mitteilungsblatt 
WiMS am 03.12.2011 

 Informationsveranstaltung  am 
26. Januar 2012 

 Telefonberatung ab Februar 2012 
über Tel. Nr.: 02778 / 9133 25 

 Bürgerberatung zu normalen 
Öffnungszeiten und auch an drei 
Samstagen (11., 18., 25.02.2012)  

Bürgerinformation 



 
 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Gemeinde Siegbach 
 

Januar  2012   
 

Happel, Projektleiter 
 


